
Die Politischen Gemeinden

Buchs - Dielsdorf - Weiningen - Geroldswil - Oetwil â.L.,

sowie die Korporationen Haferholz, Weiningen und Wisentäli

und

der Staatswaldbetrieb des Kantons Zürich

schliessen,

gestützt auf $ 26 des kantonalen Waldgesetzes,

folgenden Vertrag

über die Bildung des

Forstrev¡ers

Katzensee - oberes Furt- und Limmattal

per 1. Januar 2013 ab
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A. Vertragspartner, Revierperimeter und Vertragszweck

1. Vertragspartner

Die Politischen Gemeinden Buchs, Dielsdorf, weiningen, Geroldswil und
Oetwil a.L., sowie die Holzkorporationen díeser Gemeinden bilden zusammen
mit dem Staatswaldbetrieb Katzensee ein Forstrevier im Sinne von g 26 des
kantonalen Waldgesetzes.

2. Revierperimeter

Am Forstrevier sind folgende Waldeigentümerlnnen bzw. Vertreterlnnen für
P rivatwaldbes itze r m it folgend en Wa ldflächen beteil igt:

Waldeigentümerln Offentl. Wald
ha

Privatwald
ha

Gemeindewald Buchs 123
Privatwald Buchs 31
Gemeindewald Dielsdorf 83
Privatwald Dielsdorf 34
Haferholzkorporation Dielsdorf 46
Gemeindewal dungen Weiningen 18
Privatwald Weiningen 74
Korporationswald Weiningen 114
Gemeindewald Geroldswil 11
Privatwald Geroldswil 28
Gemeíndewald Oetwil a. L. 18
Privatwald Oetwil a.L. 66
Privatwaldkorporation Wisentä li 22
Staatswald Katzensee
(Watt-Altbe rg-Hönggerberg)

153

Total 566 255

Gesamtwaldfläche 82',|

Das Revier bildet einen Teil des Forstkreises 7 des Kantons zürich

3. Vertragszweck

- Beauftragung eines gemeinsamen Revierförsters für die Ausführung der
Aufgaben des kommunalen Forstdienstes gemäss AlN-Richtlinie vom 1.
April 1999.

- Fachgerechte und kostengünstige Pflege und Bewirtschaftung der Wälder
irn Forstrevierperimeter.

- Der Staatswald Katzensee steht mindestens für die nächsten 10 Jahre mit
seinem Staatsförster für diese Aufgaben zur Verfügung.

B. Revierkommission

4. Zusarnmensetzung und Konstituierung

Für die Belange des Forstreviers bestimmen die Vertragsparteien eine Revier-
komrnission. Sie setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der Politischen
Gemeinden (5), der Holzkorporationen (3) sowie dem Staatswaldleiter.
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Die Revierkommission konstituiert sich selbst.

Der Revierförster nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimrne teil. Der
Kreisforstmeister u nd Vertreter der U nterhaltsgenossenschaften kön nen zu r
Beratung beigezogen werden.

Die Kommission tritt nach Bedarf, mindestens aber einmaljährlich zusammen
Beschlüsse werden mit einfachem Mehr gefasst.

5. Aufgaben und Kompetenzen

Die Kommission hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:- Sie lässt sich vom Revierförster und allenfalls weiteren zuständigen Stellen
über die Belange des Forstreviers orientieren. Sie berät und entðcheidet
darüber und stellt die notwendigen Anträge an die zuständigen Vertrags-
partner.

- Síe berät und unterstützt den Revierförster in der Erfüllung seiner Revier-
aufgaben und erteilt ihm die entsprechenden Weisungen.- Sie stellt Antrag an die Vertragspartner betreffend Anãerung des Vertrags
infolge Veränderung der Besitzesverhältnisse oder Anderung der gesetzli-
chen Grundlagen.

- Die finanzielle Kompetenz liegt bei den einzelnen vertragspartnern.

G. Aufgaben des kommunalen Forstdienstes

6. Aufgaben des Revierförsters

Der Revierförster erfüllt díe Aufgaben des kommunalen Forstdienstes gemäss
den kantonalen Rechtserlassen und nach Weisung der jeweiligen Gemeinde.

D. Betrieb

7. Geschäftsführender Partner (Kopfbetrieb)

De r Staatswald betrieb Katzen see zeich net a ls geschäftsfü h render Pa rtner
(Kopfbetrieb). Er erfüllt die Aufgaben gemäss Beauftragung der Vertragspart-
ner.
Die Vertragspartner behalten grundsätzlich das Bestimmungsrecht über die
Art der Bewirtschaftung ihrer Wälder. Ebenso tragen sie diJVerantwortung
dafür.
Der Kopfbetrieb stellt den Revierforster nach Anhörung der Revierkommission
an. ln begründeten Fällen kann auch ein Vertragspartner Personal anstelten.

8. Verrechnung

Der Kopfbetrieb rechnet mit den Revierbeteiligten auf Grund von Stundenrap-
porten und allfälligen weiteren Belegen nach marktüblichen Ansätzen drittel-
jährlich ab.
Für den Finanzfluss (2.8. Holzverkauf) wird für die Revierpartner nach Wunsch
ein Revierkonto geführt.
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9. Betriebswirtschaft und Arbeitssicherheit

Der Kopfbetrieb wird unternehmerisch geführt. Zur effizienten Aufgabenerfül-
lung vergibt er Aufträge an selbständige Forstunternehmer. Nach 

-Vtogtirfrfuit

sind einheimische Akkordanten zu berücksichtigen, sofern die Leistuñg markt-
gerecht angeboten wird.
Die Bestimmungen der Arbeitssicherheit sind von allen Beteiligten vollumfäng-
lích einzuhalten.

I 0. lnfrastruktur, Ausrüstung und Anschaffungen

Die gesamte lnfrastruktur und dÍe Ausrüstung mit Werkzeugen und Maschinen
wird durch den Kopfbetrieb gestellt und den Vertragspartnern nach Aufwand
verrechnet.

I I . Beanstandungen, Streitigkeiten

Beanstandungen.oder Streitigkeiten sind durch die Organe der Revierbeteilig-
ten zu erledigen. Kommt eine Einigung nícht zustande, so kann jede partei die
Einberufung eines Schiedsgerichts verlangen. Das Schiedsgeriiht besteht aus
dem Präsidenten des Bezirksgerichts Dielsdorf, der einen zürcherischen Kreis-
forstmeister oder Revierförster sowíe je einen Vertreter der betroffenen partei-
en beizieht. Es entscheidet endgültig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Präsidenten den Ausschlag. lm übrigen gilt deilV. Teil der Zivilprozess-
ordn ung betreffend Sch iedsgerichte.

D. Schlussbestimmungen

12. Inkraftsetzung

Dieser Vertrag tritt auf 1. Januar 2013, nach der Genehmigung durch die zu-
ständigen Organe aller Vertragspartner, in Kraft.

Díeser vertrag wird 9-fach ausgefertigt und unterschrieben.

I 3. Vertragsänderun gen

Vertragsänderungen bedürfen der Zustimmung aller Vertragspartner und tre-
ten unter Wahrung der Kündigungsfrist in Kraft.

14. Kündigung

Dieser Vertrag kann von jeder Partei, unter Wahrung einer Kündigungsfríst
von einem Jahr, jeweils auf den 31. Dezember gekUndigt werden. Ohne KUn-
digung erfolgt stillschweigende Erneuerung umèin ¡arri.
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Der Präsident ./ Der Schreiber

4á-;/" S."/#Æ_

15. Festsetzung

Gemeinderat Buchs Datum: 3 0. JIJLI 2012

Datum: - g. AU6. Z0l2

Datum:

Datum: 0 2. lU¡ ZOIZ

Datum: 3 l, Aug. 201?

Datum: /S n 30/A

Datum: 2G- ?" ,2cs4Q

Datum 03 08, 2"{z
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